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RS OGH 1955/6/15 2Ob303/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1955

Norm

KFG 1955 §85 Abs6 F3

Rechtssatz

Verschulden des Lenkers, der einen Anhänger auf einem abschüssigen Platz abstellt und lediglich einen Stein unter

das Hinterrad legt, wenn der Anhänger ins Rollen kommt und Schaden anrichtet.
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